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war schon einmal wegen Stress oder psychischen Problemen beim Arzt. Und mal macht der Beruf einen Strich durch die Rechnung. Denn fÃ¼r kÃ¶rperlich ... 
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INHALT



Neuerungen in der Pflegeversicherung



Seite 1/2 Neuerungen in in der der PflegeverPflegeverNeuerungen sicherung sicherung – – Was Was ändert ändert sich sich für für Betroffene? Betroffene?



WAS ÄNDERT SICH FÜR BETROFFENE? Zum 1. Januar 2017 wurden tiefgreifende Änderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung wirksam. Mit der zweiten Stufe der Pflegereform (PSG II) hat der Staat Pflegebedürftigkeit neu definiert. Sie orientiert sich jetzt an der Alltagskompetenz und stellt körperliche, geistige und psychische Einschränkungen gleich. Die Reform will die Pflege verbessern und niemanden schlechterstellen. Neue Pflegegrade Bislang gab es drei Pflegestufen. Sie werden jetzt durch fünf Pflegegrade ersetzt. Den ermittelt ein Gutachter, indem er die Selbstständigkeit eines Pflegebedürftigen in sechs Lebensbereichen mit Punkten bewertet: 1. Mobilität – z. B. Positionswechsel im Bett, Umsetzen, Treppensteigen 2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten – z. B. Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld, örtliche und zeitliche Orientierung 3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen – z. B. selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten, Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahmen, Ängste 4. Selbstversorgung – z. B. Duschen und Baden, An- und Auskleiden, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken 5. Bewältigung krankheits- oder therapiebedingter Anforderungen und Belastungen – z. B. Medikation, Absaugen und Sauerstoffgabe, Verbandswechsel und Wundversorgung, Arztbesuche 6. Alltagsleben und soziale Kontakte – z. B. Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds Die Summe der Punkte entscheidet über den Pflegegrad. Überleitung aus den Pflegestufen Wer schon 2016 Pflegeleistungen erhielt, wurde zum 1.1.2017 ohne Antrag automatisch in einen Pflegegrad übergeleitet. Die Pflegekasse informiert schriftlich über den neuen Pflegegrad und erläutert die Leistungen. Pflegebedürftige erhalten mindestens die gleichen Leistungen wie zuvor. Seit 2017 ist es außerdem leichter geworden, Pflegehilfsmittel zu bekommen. Dafür reicht nun eine Empfehlung des Gutachters. Ein zusätzlicher Antrag entfällt. Fortsetzung auf Seite 2
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Pflegeleistungen seit 2017 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung in Euro (Höchstbeträge) Punkte lt. Gutachten Pflegegrad Geldleistung ambulant
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(zweckgebundene Erstattung)



Sachleistung ambulant Leistungsbetrag vollstationär



47 bis unter 70
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Kurzzeitpflege (stationär; Betrag pro Jahr)



Entlastungsbetrag ambulant
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Ambulant betreute Wohngruppen (zusätzl.)
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205
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Pflege vollstationär in Einrichtungen für behinderte Menschen



10 % des Heimentgelts, höchstens 266 Euro monatlich



Was leicht vergessen wird: Auch die neuen Leistungen decken den zusätzlichen Finanzbedarf im Pflegefall nicht vollständig ab. Schon heute kostet ein Heimplatz monatlich rund 3.500 Euro. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Eine private Pflegeversicherung stockt den gesetzlichen Schutz auf. Sie zahlt, je nach Tarif, eine Pflegerente, ein Pflegetagegeld oder erstattet Kosten für professionelle Pflege. Unsere Broschüren liefern Ihnen weiterführende Informationen. Fragen Sie uns einfach.



Was wäre wenn? SCHUTZ BEI VERLUST DER ARBEITSKRAFT Die staatliche Erwerbsminderungsrente ist mager. Privater Versicherungsschutz hilft. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel: Mit der staatlichen Erwerbsminderungsrente allein kommt kaum jemand über die Runden. In den alten Bundesländern erhalten Neurentner gerade einmal 709 Euro monatlich, wenn ihre Erwerbsfähigkeit auf unter drei Stunden am Tag sinkt.
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Zusätzliche Leistungen verspricht die private Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Sie zahlt eine Rente, wenn der Versicherte längere Zeit weniger als die Hälfte arbeiten kann. Aber nicht jeder bekommt eine BU. Mal ist der Antragsteller zu krank oder war schon einmal wegen Stress oder psychischen Problemen beim Arzt. Und mal macht der Beruf einen Strich durch die Rechnung. Denn für körperlich arbeitende Menschen ist der Versicherungsschutz meistens teuer und manchmal sogar unbezahlbar. Das trifft Maurer ebenso wie Altenpflegerinnen oder Feuerwehrleute. Hier sind Alternativen gefragt. Für Berufe im Handwerk und ganz allgemein körperlich Tätige eignet sich ein Erwerbsunfähigkeitsvertrag. Der kostet weniger als eine BU und zahlt, falls die Arbeitsfähigkeit unter die vereinbarte Grenze sinkt. Einen Berufsschutz gibt es aber nicht, und Menschen mit psychischen Problemen bekommen auch hier keinen Schutz. Die Grundfähigkeitsversicherung leistet bei Verlust von Fähigkeiten wie Gehen, Stehen, Sitzen oder Greifen, und ein Dread Disease-Vertrag, wenn der Versicherte eine schwere Krankheit erleidet. Darunter fällt zum Beispiel Krebs, multiple Sklerose oder ein Herzinfarkt. Allerdings legt jedes Versicherungsunternehmen einen anderen Katalog zugrunde. Ein direkter Zusammenhang mit Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung besteht nicht. Von der Unfallversicherung gibt es Geld, falls ein Unfall zu bleibenden Schäden führt („Unfallinvalidität“), und Multirisk-Policen kombinieren Leistungen der verschiedenen Tarife. Sie sehen: Es gibt mehr als eine Lösung. Wir beraten Sie.
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Sparen wir uns arm? RENDITE IST NICHT ALLES Wer bei der Kapitalanlage ausschließlich auf Sicherheit setzt, verliert unter dem Strich. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen abgeschafft. Jetzt kommt es für Sparer noch dicker, denn die Inflationsrate steigt. Im Januar 2017 lagen die Verbraucherpreise hierzulande um 1,9 Prozent über dem Vorjahresmonat. Preistreiber sind vor allem die Energiekosten. Sie machen immerhin zehn Prozent im statistischen Warenkorb aus. Und treiben zusätzlich die Preise für Lebensmittel in die Höhe.
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Wird das Geld weniger? Tagesgeld bringt im Durchschnitt magere 0,2 Prozent, Festgeld über zehn Jahre etwa ein Prozent Zinsen. Eine zehnjährige Bundesanleihe rentiert sich mit kümmerlichen 0,5 Prozent. Fachleute glauben nicht an eine kurzfristige Trendwende. Schließlich will die EZB Wirtschaft und Beschäftigung im Euroraum mit niedrigen Zinsen und moderater Inflation ankurbeln. Liegt die Inflationsrate über dem Sparzins, verlieren Sparer zwar kein bares Geld, aber Kaufkraft. Was tun? Wer ausschließlich auf sichere Zinspapiere setzt, verliert unter dem Strich. Lukrativer sind Investments in Produktivkapital. In den letzten zwölf Monaten hat der Leitwert Dax, der die 30 wichtigsten börsengehandelten Unternehmen darstellt, um 25 Prozent zugelegt. Wer sich die Auswahl einzelner Titel nicht zutraut – und dafür gibt es gute Gründe – setzt auf Investmentfonds oder lässt sein Kapital in einer Vermögensverwaltung managen. Über Investmentfonds kann man schon mit relativ geringen Summen – etwa über einen Sparplan – und zu vergleichsweise günstigen Konditionen weltweit in verschiedenste Märkte und Anlageklassen investieren. Auch eine standardisierte Vermögensverwaltung ist längst nicht mehr nur etwas für die Superreichen. Schon mit geringen Einmalzahlungen oder auch per Sparplan kann man sein Kapital professionell verwalten lassen. Betongold oder Gold? Immobilien als Geldanlage boomen, aber nur, wenn die Lage stimmt. Während Objekte in mittleren bis Top-Lagen attraktiver Großstädte Rendite beständig an Wert gewinnen, sinken die Preise auf dem Land, insbesondere, wenn die Infrastruktur schlecht ist und Arbeitsplätze fehlen. Bleibt noch Gold. Es hat in einem Jahr, bezogen auf den Euro, knapp zehn Prozent zugelegt, in zehn Jahren sogar rund 150 Prozent. Auf eine stete Aufwärtsentwicklung ist aber kein Verlass.



Sicherheit



Unser Tipp Auch in Zeiten magerer Zinsen gilt das magische Dreieck der Geldanlage. Seine Eckpunkte heißen Sicherheit, Liquidität Rendite und Liquidität. Mehr Rendite gibt es nur um den Preis von weniger Sicherheit. Wer nur auf sichere Zinsen setzt, verliert aktuell in jedem Fall. Fachkundige Beratung einzuholen, ist immer eine gute Idee.
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Drohnenalarm – ERST VERSICHERN, DANN ABHEBEN Sie bringen Abwechslung und machen Spaß. Aber manchmal wird aus dem Spaß schnell eine ernste Angelegenheit. Das sollten Sie über private Flugdrohnen wissen. Drohnen sind im Kommen. Nach Schätzungen der deutschen Flugsicherung gibt es in Deutschland bereits mehr als 400.000 ferngesteuerte Multicopter, wie diese Flugobjekte auch genannt werden. Häufig dienen sie als reines Spaßobjekt mit hohem Freizeitwert. Aber nicht überall dürfen die Multitalente starten. Dafür gibt es gute Gründe. So geraten Hobby-Drohnen immer häufiger in die Nähe von Flugzeugen. Im letzten Jahr haben Piloten von Verkehrsflugzeugen immerhin 64 „Behinderungen durch Drohnen“ gemeldet. Die meisten Zwischenfälle ereigneten sich im Großraum von Flughäfen. Dabei sind diese Regionen schon heute für Kleinstflieger tabu. Als weitere Flugverbotszonen gelten militärische Einrichtungen ebenso wie Gefängnisse oder Kraftwerke. c fotolia.com



Bislang war es manchmal schwierig oder sogar unmöglich, den Besitzer eines Flugobjektes zu ermitteln. Das will die „Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten“ ändern, die das Bundeskabinett im Januar auf den Weg gebracht hat. Danach müssen unbemannte Fluggeräte über 250 Gramm mit einer Art „Nummernschild“ ausgestattet werden, das Informationen zum Besitzer liefert. Sie dürfen zudem nur in Sichtweite betrieben werden. Für Geräte mit mehr als zwei Kilo Gewicht wird ein Kenntnisnachweis gefordert. Die Bescheinigung gilt für fünf Jahre. Auf Modellfluggeländen ist dieser Nachweis verzichtbar. Für Flugmodelle und unbemannte Luftfahrtsysteme über fünf Kilogramm und bei Nachtbetrieb ist eine Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde vorgeschrieben. Schäden durch private Fluggeräte sind häufig nicht über eine private Haftpflichtversicherung gedeckt. Gerade ältere Verträge bieten keinen ausreichenden Schutz. Unser Tipp: Vor dem Start den Versicherungsschutz prüfen. Wir sagen Ihnen, worauf es ankommt.



Was sich ändert: AKTUELLES FÜR STEUERZAHLER Grundfreibetrag steigt Ab 2017 bleiben Einkünfte bis 8.820 Euro im Jahr steuerfrei. Für Verheiratete, die gemeinsam besteuert werden, verdoppelt sich der Freibetrag. Er gilt übrigens auch für Kinder.
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Mehr Geld für Kinder Der Kinderfreibetrag wird um 108 Euro auf 7.356 Euro erhöht und das Kindergeld um 24 Euro im Jahr (zwei Euro im Monat). Rürup-Rente besser absetzbar Wer eine Basis-Rente („Rürup-Rente“) abgeschlossen hat, kann 2017 mehr Sonderausgaben in seiner Steuererklärung geltend machen. Der steuerliche Höchstbetrag steigt von 22.767 auf 23.362 Euro. Gleichzeitig wächst der Anteil, den das Finanzamt anerkennt, von 82 auf 84 Prozent des Beitrags. Steuer auf Kapitalzahlung Auf Kapitalzahlungen aus Lebens- und Rentenversicherungen, die seit 2005 abgeschlossen wurden, ist nur die Hälfte der Erträge steuerpflichtig, sofern der Vertrag mindestens zwölf Jahre bestanden hat und der Versicherte bei Auszahlung mindestens 60 Jahre alt ist (Beginne 2012 und später mindestens 62). Als Ertrag gilt der Unterschied zwischen gezahlten Beiträgen und Ablaufleistung. In diesem Jahr werden die ersten Verträge fällig, die unter diese Regelung fallen.
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